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Beschlussvorschlag: 
 
  
1. Der Beschluss des Rates der Stadt Kamen vom 10.12.1998 (Vorlagen-Nr. 387/98)  wird 

dahingehend abgeändert, dass die Verwaltung ermächtigt wird, mit der Werkstatt Unna 
GmbH und dem Werkstatt Unna e.V. den in der Anlage beigefügten unbefristeten, aber 
mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist zum Jahresende versehenen, Vertrag zu schlie-
ßen. 
 

2. Vor Ablauf der Kündigungsfrist wird im Fachausschuss über die abgelaufene Periode und 
die voraussichtlichen künftigen Entwicklungen, insbesondere über die Anzahl der Teil-
nehmer aus Kamen und über die voraussichtlichen finanziellen Entwicklungen des kom-
menden Jahres berichtet. 

 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Durch Beschluss des Rates der Stadt Kamen vom 10.12.1998 (Vorlagen-Nr. 387/98) wurde 
die Verwaltung ermächtigt, einen Vertrag mit der Werkstatt Unna GmbH und dem Werkstatt 
Unna e.V. zu schließen. Vertragspartner sollten ebenfalls die Gemeinden Bönen und Holzwi-
ckede sowie die Städte Bergkamen und Fröndenberg werden. 
Die Stadt Bergkamen signalisierte bereits in der laufenden Erörterung, dass sie keinen Ver-
trag  schließen wird.  
 
Vor dem Hintergrund sich daran anschließender Diskussionen auf verschiedenen Ebenen 
war allerdings Bewegung in dieser Haltung nicht ausgeschlossen. Die Verwaltung hat mit 
Blick auf diese und weitere Gespräche von der durch den Rat vermittelten Ermächtigung 
zum Vertragsabschluss keinen Gebrauch gemacht.  
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Inzwischen hat die Stadt Bergkamen mitgeteilt, dass sie weiterhin und abschließend keine 
mehrjährige vertragliche Bindung wünscht.  
Die Verwaltungen der anderen Kommunen lassen erkennen, dass sie einer vertraglichen 
Lösung durchaus offen gegenüber stehen.   
 
Die Stadt Kamen ist nach wie vor an einer Planungssicherheit zur Versorgung von insbeson-
dere jugendlichen Arbeitslosen interessiert und sieht in einer vertraglichen Bindung in der 
vorgelegten Form die Chance, sowohl für die Stadt Kamen, als auch für die Werkstatt Unna, 
im Interesse der Betroffenen dafür eine Grundlage zu schaffen. 
Gleichwohl lässt der Vertrag der Stadt Kamen ausreichenden Spielraum, zeitnah auf Ent-
wicklungen zu reagieren, die den Interessen der Stadt zuwider laufen. Nach § 7 des Vertra-
ges hat die Werkstatt Unna der Stadt Kamen rechtzeitig, spätestens bis zum 01.03. eines 
Jahres und damit vor Ablauf der Kündigungsfrist einen Bericht vorzulegen, aus dem sich die 
laufenden Maßnahmen, die Anzahl der Teilnehmer aus Kamen und den anderen Kommunen 
des Kreises und die voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen für die Stadt Kamen ergibt. 
Dieser Bericht bildet dann die Grundlage der  weiteren Beratungen im Fachausschuss.   
 
Der hier vorgelegte Vertragsentwurf weicht in folgenden Punkten vom ursprünglichen Ver-
tragsentwurf ab: 
 
• Vertragspartner sind ausschließlich die Stadt Kamen und die Werkstatt Unna. Der vorge-

legte Vertragsentwurf wird allerdings den anderen Kommunen zur Verfügung gestellt und 
kann so oder in veränderter Form übernommen werden. 

 
• Im § 6 wird der Höchstbetrag der Förderung festgeschrieben. 
 
• Im § 7 wird die Einrichtung eines Planungs- und Lenkungsausschusses fallen gelassen. 

Mit Hilfe eines Berichtswesens werden die Entwicklungen der Werkstatt Unna und deren 
finanzielle Auswirkungen verwaltungsseitig und parlamentarisch begleitet und bewertet. 
Diese Berichte müssen so rechtzeitig vorgelegt sein, dass eine Kündigung im dann lau-
fenden Jahr möglich ist.  

 
• § 8 wird gestrichen. 
 
• Im § 11 wird die Laufzeit des Vertrages grundsätzlich unbefristet, allerdings mit einer 

halbjährlichen Kündigungsfrist zum jeweiligen Jahresende, versehen. 
 
 
Der anlässlich der parlamentarischen Beratungen diskutierte ggf. anfallende mögliche Heim-
fallanspruch (Wertsteigerungen z.B. an durchgebauten Gebäuden),  wird im Hinblick auf das 
geringe Verhältnis zwischen Höhe der Förderung  und gesamten Haushaltsvolumen (max. 
150.000,00 DM zu ca. 25 Millionen) nicht geltend gemacht, weil Ermittlungsaufwand und 
Ertrag in keinem Verhältnis zueinander stehen.   
  
Aus dem Vertrag ergibt sich mit Blick auf das beigefügte Berechnungsmodell, unter Anwen-
dung des § 6 des Vertrages, für das Jahr 2000 ein Zuschuss der Stadt Kamen in Höhe von 
150.000,00 DM. Die im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel für das Jahr 2000 unter Haus-
haltsstelle 470.71200 werden für die Erfüllung dieses Vertrages bereitgestellt. 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 


